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 Veröffentlicht am 24.02.2005

Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

GrEStG 1987 §4 Abs1;

GrEStG 1987 §4 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Gegenleistung ist die Leistung des Erwerbers, zu der er sich für den Erwerb des Grundstückes verp9ichtet hat. Wird die

Sacheinlage in die Gesellschaft mit der Einräumung von Gesellschaftsrechten abgegolten, dann liegt darin die

Gegenleistung des Erwerbers der Sacheinlage und die Grunderwerbsteuer ist von dieser Gegenleistung zu bemessen.
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